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Anmeldung zur Ferienbetreuung in der Grundschule Brietlingen 

 
 

Hiermit melde ich mein Kind __________________________________ verbindlich  
 

für die Ferienbetreuung in der Grundschule Brietlingen für folgenden Zeitraum an: 
 
__________________________________________________________________________ 

 
Die Kosten betragen für „Nichtnutzer der Nachmittagsbetreuung“, die per Rechnung nach 
Betreuungsende eingefordert werden:  

• 60,- €/Woche für Mitglieder des Fördervereins 

• 65,- €/Woche Nichtmitglieder 
 

Für Eltern, die ein Kind in der Nachmittagsbetreuung haben (da nur der Vormittag 
„dazugebucht“ wird und der Nachmittag bereits im monatlichen Beitrag enthalten ist): 

• 6,50 €/Tag für Mitglieder des Fördervereins 

• 7,00 €/Tag für Nichtmitglieder 
 
Die Betreuungszeit kann nur wochenweise gebucht werden.   
 
Das Entgelt für die Mahlzeiten und Getränke wird gesondert berechnet und ausgewiesen 
und beträgt derzeit 3,80 € pro Tag. 
 
Die Haftung bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit ist ausgeschlossen, soweit 
nicht der Schaden aus der Verletzung auf eine grobfahrlässige Pflichtverletzung eines 
Mitarbeiters des FÖV oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruht.  
Für sonstige Schäden haftet der FÖV nur, wenn ein Mitarbeiter des FÖV grobfahrlässig 
seine Pflicht verletzt oder eine vorsätzliche oder grobfahrlässige Pflichtverletzung eines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des FÖV besteht.  
Für das persönliche Eigentum der Kinder und ihrer Sorgeberechtigten sind diese selbst 
verantwortlich. 
 

Lebensmittelunverträglichkeiten oder andere Besonderheiten sind vor Betreuungsbeginn 
mitzuteilen. 
Name, Anschrift und Emailadresse (wenn außerhalb der Ferien nicht in der 
Nachmittagsbetreuung):  
 
__________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 

 
 
Datum:______________ Unterschrift: ____________________________ 

 


